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Mitteilung Iis Senats
vom 7 . Au g«i st 1948.

Ausführungsbestnnmungen zu der Verordnung„Vergünstigung für Schwerbeschädigte im öffentlichen Personenverkehr ".
Die Bürgerschaft hat in ihrer Sitzung a«n 3 . Juni 1948 (Verhand¬lung zwischen Sertat und -Bürgerschaft , Seite 86 ) einen Antrag34 angenommen , durch den der Senat ersucht wird , soba 'd wiemöglich Ausführungsbestimmungen zu der Verordnung „Vergün¬stigung für Schwerbeschädigte im öffentlichen Personenverkehr"vom 23 . Juli 1947 gemäß .§ 5 der Verordnung zu erlassen.
Der Senat nimmt zu dem Antrag wie folgt Stellung:
DieJDurchführ '

ungsverordnung zur bremischen Verordnung , be¬treffend „Vergünst .gung für Schwerbeschäd -gte im öffentlichenPersonenverkehr " vom 23 . Jüni ' 1947 (Brem . Gesetzblatt S . 101)ist bisher nicht er ' assen worden , weil eine bizonale Regelung an-gestrtbt wird . Um dem unhaltbaren Zustand e.n Ende zu be¬reiten , daß fast jeder Gemeindeverband nach eigenem Ermessenmit mehr oder weniger Erfolg versuchte , die Vergünstigungen derSchwerbeschädigten zu regeln , ist auf Betreiben ' der Arbeits¬gemeinschaft der Deutschen Hauptfürsorgsstellen nach umfang¬reichen Verhandlungen mit der Reichsbahn , der Reichspost undder Arbeitsgemeinschaft der Vereinigung öffentlicher Verkehrs¬betriebe der Entwurf eines Gesetzes " dem Wirtschaftsrat inFrankfurt ; Abteilung Wirtschaft und Verkehr ,
'unterbreitetworden . Die Verhandlungeffschweben . Ein wesent 'iches Momentbildet dabei die Erstattung des 'Fahrgeldausfalls an die Verkehrs-imternehmungen . Die Reichsbahn hat bekanntlich die Vergün¬stigungen eingestellt . Die Fahrtvergünstigungen auf der Reichs¬bahn stellen aber eine der wesentlichsten Vergünstigungen ' für

Schwerbeschädigte überhaupt dar . Bremen allein kann dieReichsbahn nicht veranlassen , die Vergünstigung wieder einzu¬führen . Bremen hat aber ein überwiegendes Interesse an einerzentralen . Regelung und arbeitet mit an einer solchen für diebritische und clie amerikanische Besatzungszone.Die Ausstellung der Ausweise erfo 'gt daher in Bremen nachwie vor auf Grund der Verordnung des Ministerrats für dieReichsverteidigung vom 23"
. Dezember 1943 ( RGBl . I 1944 & 5) .Bremen hat somit die '

Verordnung vom 23 !. Juni 1947 bisher nichtangewandt . Es steht zu erwarten , daß auf Grund der bizonalen :Regelung der Personenkreis anders .abgegrenzt wird , als, esBremen in der Verordnung vom 23 . Juni 1S47 getan hat , was zux der Befürchtimg Veranlassung gibt , daß Bremen nach erfolgterbizonaler Rege ' ung einem Teil der Begünstigten die Berechtigung-wieder einziehen muß , wodurch aber eine erhebliche Beunruhi¬gung unter den Betroffenen verursacht wird . Zudem besteht dieGefahr , daß die auf Grund der bremischen Verordnung vom23 . Juni 1947 zu schaffenden Ausweise nach Einführung ^ einer.bizonalen Regelung dureh andere ersetzt werden müssen.Nach Lage der Verhältnisse erscheint es daher zweckmäßig , esbei der ' augenblicklichen Regelung zu belassen und die bre¬mische Verordnung .vom 23 . Juni 1947 einstweilen nicht durchzu¬führen . Der Senat beantragt daher , die Bürgerschaft wolle ein¬verstanden sein , daß die Verordnung vom 23 . Juni 1947 einst¬weilen nicht angewendet , sondern eine bizonale Regelung abge¬wartet wird . -

'rüde : Weser-Kurier GmbH. A 7886
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